
Anlage 1 

D I E N S T L I C H E   B E U R T E I L U N G 

Vertraulich behandeln 

I. Allgemeine Angaben

Anlassbeurteilung gemäß DV Stufenlaufzeit

Personalangaben 
Familienname, Vorname Geburtsdatum 

Amtsbezeichnung/Besoldungs-
gruppe/Entgeltgruppe 

Behörde/Dienststelle 

Organisationseinheit Funktion Der Dienstposten ist bewertet nach 
Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe 

 nein Schwerbehindert/ gleichgestellt:
falls ja: Beteiliung der 
Schwerbehindertenvertretung 

gewünscht

 ja 

ja
nein

Beurteilungszeitraum 

bis vom 
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Aufgabenbeschreibung 
Beschreibung der den Aufgabenbereich im Beurteilungszeitraum prägenden Tätigkeiten sowie der bedeutsamen 
Befugnisse und Verantwortlichkeiten der/des zu Beurteilenden: 

Führungsverantwortung
1)

:  ja; Anzahl der unterstellten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: 

 nein 

Die Aufgaben aus der Tätigkeitsdarstellung sind maßgebend!
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II. Bewertung

1. Bewertung der Einzelmerkmale
entspricht den 

Anforderungen nicht 
hinreichend 

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

1.1. Fach- 
      kompetenz 

a) Fachkenntnisse:

Umfang und Differenziertheit 
des für den wahrgenommen 
Aufgabenbereich benötigten 
Fachwissens, einschließlich der 
Kenntnis und Anwendung von 
Vorschriften und deren 
Umsetzung. Bereitschaft, die 
Fachkenntnisse ständig – auch 
selbständig - zu aktualisieren. 

Verfügt in Teilen über 
das erforderliche und 
aktuelle Fachwissen und 
wendet es an. Strebt 
selten von sich aus 
Fortbildungsmaßnahmen 
an. Setzt neu erworbene 
Kenntnisse ansatzweise 
im Arbeitsalltag um. 

Verfügt über das erforderliche 
und aktuelles Fachwissen und 
wendet dies in der Regel 
praktisch an. Wird steigenden 
Anforderungen im Großen und 
Ganzen durch Fortbildung 
gerecht. Setzt neu erworbene 
Kenntnisse größtenteils im 
Arbeitsalltag um und 
handlungssicher ein. 

Besitzt umfangreiches, 
differenziertes und aktuelles 
Fachwissen. Wird steigenden 
Anforderungen durch 
Fortbildung gerecht und ist 
vielfältigen Bildungsmög-
lichkeiten gegenüber 
aufgeschlossen. Ergänzt 
Fachwissen auch durch 
Eigeninitiative. Setzt neu 
erworbene Kenntnisse stets 
im Arbeitsalltag um und 
handlungssicher ein. 

Verfügt über 
überdurchschnittlich 
umfangreiches, differenziertes 
und stets aktuelles 
Fachwissen. Besitzt auch in 
Randbereichen aktuelle 
Kenntnisse. Wird steigenden 
Anforderungen durch 
regelmäßige Fortbildung 
jederzeit gerecht. Zeigt großes 
Interesse, sich allgemein und 
berufsbezogen weiterzubilden. 
Versteht es gut, vorhandenes 
und neu erworbenes Wissen in 
größere fachliche 
Zusammenhänge einzubauen 
und setzt dieses im täglichen 
Dienst konsequent und sehr 
handlungssicher um. 

Besitzt tiefgründiges, sehr 
umfangreiches und 
ausgesprochen vielseitiges, 
differenziertes sowie 
aktuelles Fachwissen, auch 
in Randbereichen. Wird 
steigenden Anforderungen 
durch Fortbildung in 
vorbildlicher Weise gerecht. 
Versteht es in 
beeindruckender Weise, 
vorhandenes und neu 
erworbenes  Wissen äußerst 
erfolgreich in die Praxis 
umzusetzen. Verfolgt und 
beteiligt sich äußerst 
kompetent an aktuellen 
Fachdiskussionen. 

Kriterium ist: 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 

b) Ausdrucksvermögen

(mündlicher und 

schriftlicher Ausdruck, 

Präsentation): 

Fähigkeit und Bereitschaft, 
Gedanken und Sachverhalte 
mündlich und schriftlich 
präzise, fachgerecht, 
strukturiert, verständlich und 
überzeugend auszudrücken und 
zu präsentieren. 

Informationen und 
Sachverhalte werden zu 
wenig weitergegeben und 
ausgetauscht. 
Eingeschränkte Rhetorik. 
Ist häufiger unsicher und 
unstrukturiert in Wort, 
Schrift und Präsentation. 
Bedarf regelmäßig - 
teilweise auch  
umfänglicher - 
Korrekturen. 

Informationen und 
Sachverhalte werden 
hinreichend zufriedenstellend 
weitergegeben und 
ausgetauscht. Geht dabei 
häufig anschaulich und 
verständlich vor. Verfügt über 
annehmbare Rhetorik. Ist meist 
sicher und  strukturiert in Wort, 
Schrift und Präsentation. 
Korrekturen sind öfter 
erforderlich. 

Informationen und 
Sachverhalte werden 
zutreffend und 
zufriedenstellend 
weitergegeben und 
ausgetauscht. Geht dabei 
stets gewandt und prägnant 
vor. Verfügt über eine 
anschauliche Rhetorik. Ist 
stets sicher, verständlich und 
strukturiert in Wort, Schrift 
und Präsentation. Nur 
gelegentlich sind Korrekturen 
erforderlich. 

Informationen und 
Sachverhalte werden stets 
zutreffend und umfassend 
weitergegeben und 
ausgetauscht. Geht dabei 
besonders anschaulich, 
gewandt und prägnant vor. 
Sichere Rhetorik mit 
umfangreichem Wortschatz. 
Ist überdurchschnittlich sicher, 
flüssig, verständlich und gut 
strukturiert in Wort, Schrift 
und Präsentation. Bedarf nur 
äußerst selten der Korrektur. 

Informationen und Sach-
verhalte werden in 
vorbildlicher Weise weiter-
gegeben und ausgetauscht. 
Geht dabei sehr gewandt, 
überzeugend und präzise 
vor. Verfügt über eine 
uneingeschränkt 
überzeugende Rhetorik mit 
reichhaltigem und 
ausdrucksvollem 
Wortschatz. Ist äußerst 
sicher, flüssig, verständlich 
und herausragend 
strukturiert in Wort, Schrift 

Kriterium ist: 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 
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entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 
  

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

 
(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

 
(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

und Präsentation. Bedarf 
keiner Korrektur. 

 

c) Arbeitsqualität 

(Sorgfalt und 

Gründlichkeit, 

Verwendbarkeit der 

Arbeitsergebnisse):  
 

Maß der praktisch 
verwertbaren 
Arbeitsergebnisse, die durch 
eine vollkommene, sorgfältige, 
vollständige, fehlerfreie, 
erschöpfende und gründliche 
Bearbeitung erreicht werden.  
 
 

 
Lässt häufiger die  
notwendige Sorgfalt, 
Umsicht und Genauigkeit 
vermissen. Wesentliche 
Einzelheiten und formale 
Anforderungen werden 
zu wenig berücksichtigt. 
Arbeitsergebnisse sind 
vorwiegend nur 
eingeschränkt 
verwertbar. Ist öfter erst 
nach Hinweisen in der 
Lage, Fehler zu 
vermeiden. 

 
Arbeitet hinreichend umsichtig 
und genau. Die wesentlichen 
Einzelheiten und formalen 
Anforderungen werden 
überwiegend berücksichtigt. 
Erreicht öfter 
zufriedenstellende und 
verwertbare Arbeitsergebnisse. 
Bedarf hin und wieder 
Hinweisen, um Fehler zu 
vermeiden. 

 
Führt die Aufgaben stets mit 
Sorgfalt, Genauigkeit und 
Umsicht aus. Berücksichtigt 
fortgesetzt die wesentlichen 
Einzelheiten und formalen 
Anforderungen. Erreicht in 
jeder Hinsicht ordentliche 
und verwertbare 
Arbeitsergebnisse. 

 
Hebt sich durch auffallend 
gründliche und gewissenhafte 
Arbeitsweise ab. Einzelheiten 
und formale Anforderungen 
werden dabei mit großer 
Sorgfalt berücksichtigt. 
Erreicht gute und überwiegend 
uneingeschränkt verwertbare 
Arbeitsergebnisse. 

 
Zeichnet sich durch 
außerordentliche Sorgfalt, 
Genauigkeit, Fehlerlosigkeit 
und Umsicht aus. 
Einzelheiten und formale 
Anforderungen werden in 
vorbildlicher Weise 
berücksichtigt. Arbeitet 
äußerst ausgewogen und 
tiefgründig. Erreicht 
herausragende und 
uneingeschränkt 
verwertbare 
Arbeitsergebnisse. 
 

 
Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 

 nicht bewertbar 
 

 ...  Punkte  

 

1.2. Methoden-
kompetenz 

     

 

 

a) Konzeptionelles 

Arbeiten: 

Maß der Fähigkeit, 
selbstständig längerfristige, 
grundsätzliche, systematische 
und praxisgerechte 
Vorstellungen zu entwickeln 
und umzusetzen. 

 
Bemüht sich, 
längerfristige und 
praxisgerechte Konzepte 
zu entwickeln. Hat 
Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung bestehender 
Konzepte. 

 
Konzepte werden teilweise 
bereits selbständig entwickelt. 
Bedarf  gelegentlich einer 
Vorlage. Weist hin und wieder 
kleinere Unsicherheiten bei der 
Umsetzung bestehender 
Konzepte auf. 

 
Entwickelt selbständig 
Konzepte und setzt diese 
sicher praxis- und 
ergebnisorientiert um. Besitzt 
konzeptionelle Übersicht. 
Bestehende Konzepte werden  
weiter entwickelt und 
optimiert. 

 
Entwickelt selbstständig 
überzeugende Konzepte und 
setzt diese geschickt praxis- 
und ergebnisorientiert um. 
Entwickelt bestehende 
Konzepte durchweg auch 
unter Beachtung aktueller 
Entwicklungen weiter. 

 
Entwickelt selbstständig 
besonders gelungene 
Konzepte und setzt diese 
sehr geschickt sowohl 
praxis- als auch 
ergebnisorientiert um. 
Entwickelt bestehende 
Konzepte stets unter 
Beachtung aktueller 
Entwicklungen weiter und 
schafft herausragende 
Vorlagen für weitere 
Konzepte. 

 

Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 

 nicht bewertbar 
 

 ...  Punkte  
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entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 
  

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

 
(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

 
(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

 

b) Eigeninitiative und 

Selbstständigkeit:  

Maß des Handelns und 
Aufgreifens von Problemen aus 
eigenem Antrieb und des 
Erzielens von 
Arbeitsergebnissen, 
weitgehend ohne Anleitung 
und Kontrolle. 

 
Initiative und 
Selbstständigkeit sind im 
Ansatz vorhanden. Nutzt 
zu wenig den Spielraum 
der übertragenen 
Befugnisse. Unternimmt 
manchmal etwas über die 
Aufgabenstellung hinaus. 
Braucht Anstoß von 
anderen. 

 
Übertragene Aufgaben werden 
überwiegend selbstständig 
erledigt. Ergreift dabei häufig 
die erforderliche Initiative und 
nutzt den Spielraum der 
übertragenen Befugnisse 
ausreichend aus. Denkt mit, 
macht konstruktive Vorschläge, 
bezieht 
Situationsveränderungen 
angemessen ein. Zeigt sich 
neuen Aufgaben gegenüber 
offen. Hilfe und Anleitung sind 
zuweilen noch nötig. 

 
Initiative und 
Selbstständigkeit sind 
ausgeprägt. Besitzt klare 
Vorstellungen über die 
eigenen Befugnisse und 
handelt in diesem Rahmen 
sicher und korrekt. Greift 
neue Problemstellungen auf 
und erweitert aus eigenem 
Antrieb den Auftrag im 
Rahmen der Zielsetzung. 
Beweist Kreativität und gibt 
sinnvolle Anregungen. 
Unterstützende Anleitungen 
sind nicht erforderlich. 

 
Initiative und 
Selbstständigkeit sind 
besonders ausgeprägt. 
Arbeitsergebnisse werden 
völlig selbstständig erzielt. Bei 
der Umsetzung gestellter 
Aufgaben ist lediglich die 
Vorgabe grober Anhaltspunkte 
erforderlich. Erkennt 
frühzeitig neue Aufgaben, 
entwickelt kreative und gute 
Lösungsansätze und 
berücksichtigt dabei die 
maßgeblichen Einflussgrößen. 

 
Zeigt auch bei sehr 
schwierigen Aufgaben ein 
außerordentliches Maß an 
Initiative und 
Selbstständigkeit. Nutzt den 
Rahmen der eigenen 
Befugnisse optimal. Erkennt 
sofort Probleme und 
entwickelt mit einem hohen 
Maß an Kreativität eigene 
Vorstellungen und 
Lösungsansätze. Ergreift in 
vorbildlichem Maße alle 
erforderlichen Maßnahmen. 
Berücksichtigt dabei auch 
Aspekte die über die 
eigentliche Zielstellung 
hinaus gehen. 
 

 

Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 

 
...  Punkte 

 

 

 

 

c) Zeitgerechtes Arbeiten 

(einschl. Organisations-

vermögen, Zweck-

mäßigkeit des Handelns): 

 
Maß dafür, Arbeitsabläufe 
rationell, strukturiert und 
zielgerecht zu planen sowie 
Aufgaben termingerecht zu 
koordinieren und 
durchzuführen, unter der 
Berücksichtigung eines 
angemessenen Verhältnisses 
von Aufwand und zu 
erzielendem Arbeitsergebnis. 

 
Arbeitet wenig effizient 
und häufig nicht 
termingerecht durch eine 
unzureichende Planung 
und Strukturierung der 
Arbeitsabläufe und 
unzutreffende 
Priorisierung. Schließt 
umfangreiche Arbeiten 
zuweilen nicht 
erfolgreich ab. Verliert 
leicht die Übersicht auch 
bei Routineaufgaben. 
Überlässt vieles dem 
Zufall und berücksichtigt 
die Zweckmäßigkeit nur 
wenig. 

 
Routineaufgaben werden 
meistens, umfangreiche 
Aufgaben werden in der Regel 
sinnvoll geplant und umgesetzt.  
Findet richtige Lösungen. 
Arbeitet meist termin- und 
prioritätsgerecht. Behält im 
Allgemeinen die Übersicht und 
beachtet im Allgemeinen die 
Zweckmäßigkeit des Handelns. 
Bedarf hin und wieder des 
Hinweises sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren 
und gestaltet Arbeitsabläufe 
nach Anweisung richtig. 

 

 
Erledigt auch umfangreiche 
Aufgaben termin- und 
prioritätsgerecht durch eine 
rationelle Planung und 
Strukturierung der 
Arbeitsabläufe. Findet stets 
richtige Lösungen. Behält in 
jeder Hinsicht die Übersicht 
und erreicht ein 
angemessenes Verhältnis von 
Aufwand und 
Arbeitsergebnis. Gestaltet die 
Arbeitsabläufe immer 
zweckmäßig. 

 
Arbeitet stets termin- und 
prioritätsgerecht. Geht 
umfangreiche Aufgaben 
überdurchschnittlich geschickt 
an und zeichnet sich durch 
ausgeprägte systematische 
Planung und Strukturierung 
der Arbeitsabläufe aus. Findet 
schnell die richtigen 
Lösungen. Zeichnet sich durch 
eine besonders effizient und 
zweckmäßig gestaltete 
Arbeitsweise aus, indem stets 
vorausschauend geplant wird 
und die Konzentration auf 
dem Wesentlichen liegt. 

 
Geht umfangreiche 
Aufgaben mit optimaler 
Geschicklichkeit an. 
Versteht es herausragend, 
Aufgaben nach 
Bedeutungsgehalt und 
Zeitgebundenheit zu 
priorisieren sowie 
termingerecht zu realisieren. 
Findet in kürzester Zeit sehr 
gute, ausgewogene 
Lösungen. Arbeitet 
herausragend effizient und 
zweckmäßig durch eine 
besonders vorausschauende 
und umsichtige 
Arbeitsweise. Behält stets 
souverän die Übersicht. 

Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 

...  Punkte 
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entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 
  

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

 
(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

 
(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

 

d) Innovationsbereitschaft 

(Innovationsbereitschaft 

i.e.S., Kreativität):  

Maß der Bereitschaft, neue 
Arbeitstechniken und -
methoden zur Veränderung 
bestehender Zustände 
anzunehmen und konstruktiv in 
die Arbeitsabläufe 
einzubringen. Maß der 
Fähigkeit, eigene konstruktive 
Problemlösungen und 
Vorschläge zu entwickeln und 
einzubringen. 

 
Ist gegenüber Neuem 
wenig aufgeschlossen, 
stellt aber 
Routinevorgänge und 
Arbeitsweisen manchmal 
in Frage. Eine 
Veränderung bestehender 
Zustände wird nur ab und 
zu angestoßen. 
Entwickelt bisweilen 
eigene Ideen und 
Vorschläge. 

 
Ist gegenüber Neuem meist 
aufgeschlossen. Stellt 
Routinevorgänge und 
Arbeitsweisen durchaus in 
Frage und sucht nach 
Alternativen. Regt die 
Umsetzung von neuen 
Konzepten an. Entwickelt im 
häufig eigene Ideen und 
Vorschläge und bringt diese in 
den Arbeitsablauf ein. 

 
Ist gegenüber Neuem stets 
aufgeschlossen. Stellt 
Routinevorgänge und 
Arbeitsweisen bei Bedarf in 
Frage und sucht stets nach 
Alternativen. Stößt 
konstruktiv die Umsetzung 
von neuen Konzepten und 
Veränderungsprozessen an. 
Entwickelt stets eigene Ideen 
und Vorschläge und bringt 
diese in den Arbeitsablauf 
ein. 

 
Bringt sich bei der Umsetzung 
neuer Ideen 
überdurchschnittlich ein und 
stößt stets konstruktiv die 
Realisierung neuer Konzepte 
und Veränderungsprozesse an. 
Ist gegenüber Neuem 
überdurchschnittlich 
aufgeschlossen. Entwickelt 
fortgesetzt gute eigene Ideen 
und Vorschläge und lässt sie 
konstruktiv in den 
Arbeitsablauf einfließen. 

 
Zeigt ein hohes Maß an 
Kreativität und bringt 
herausragende Ideen und 
Vorschläge konstruktiv 
sowie zielgerichtet in den 
Arbeitsablauf ein. 
Entwickelt beispielgebende 
Alternativen zu 
Routinevorgängen und 
Arbeitsweisen. Stößt sehr 
geschickt und konstruktiv 
die Realisierung von neuen 
Konzepten und 
Veränderungsprozessen an 
und setzt diese auch 
unmittelbar um. Ist 
gegenüber Neuem 
außerordentlich 
aufgeschlossen. 

 

Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 
 

 
...  Punkte 

 

 

 
e) Belastbarkeit:  

Maß, auch starken 
Arbeitsanfall über längere Zeit 
physisch und psychisch gut zu 
bewältigen, auch bei stärkster 
Belastung und in schwierigen 
Lagen den Überblick zu 
behalten und auftretende 
Schwierigkeiten sicher zu 
überwinden 

 
Ist bedingt ausdauernd 
und belastbar. Gibt 
teilweise zu schnell auf. 
Ist größerem 
Arbeitsanfall und 
Stresssituationen  
eingeschränkt 
gewachsen. Hält 
Termindruck häufiger 
nicht in ausreichendem 
Maß stand.  

 
Ist überwiegend ausdauernd 
und belastbar. Hält kurzfristig 
auch größeren Belastungen 
stand. Ist dabei meistens 
gelassen und handlungsfähig. 
Zeigt überwiegend 
Stressstabilität. Ausreichende 
Einsatzbereitschaft. Hält 
Termindruck überwiegend 
stand. 

 
Zeigt sich in der täglichen 
Arbeit ausdauernd und 
belastbar. Ist den 
Anforderungen auch dann 
gewachsen, wenn sie über 
das übliche Maß 
hinausgehen. Zeigt 
Einsatzbereitschaft. Beweist 
Stressstabilität, bleibt dabei 
gelassen und handlungsfähig. 
Verfügt über 
Leistungsreserven und ist 
auch bei erhöhtem 
Termindruck leistungsfähig. 

 
Ist auch in schwierigen 
Situationen ausdauernd und 
belastbar. Hält auch hohen 
Anforderungen gut stand und 
erbringt dabei gleichbleibend 
gute Leistungen. Zeigt hohe 
Einsatzbereitschaft. Zeichnet 
sich durch Stressstabilität aus 
Ist dabei immer gelassen und 
handlungsfähig. Verfügt über 
gute Leistungsreserven und ist 
bei starkem Termindruck stets 
leistungsfähig. 

 
Zeigt sich auch 
langandauernden und 
besonders hohen 
Belastungssituationen 
gewachsen. Zeigt trotz  
hoher Anforderungen ohne 
Beeinträchtigung der 
Arbeitsleistung eine 
uneingeschränkt hohe 
Einsatzbereitschaft. 
Zeichnet sich durch eine 
hohe Stressstabilität aus. Ist 
dabei äußerst besonnen und 
handlungsfähig. Verfügt 
über hohe Leistungsreserven 
und ist auch bei sehr 
starkem Termindruck 
uneingeschränkt 
leistungsfähig. 
 

 
Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 

 

 
...  Punkte 
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entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

1.3. Sozial- 
       kompetenz 

a) Kooperationsverhalten:

Maß der gezeigten Bereitschaft 
zur kollegialen 
Zusammenarbeit und 
Rücksichtnahme sowie zur 
Hilfeleistung, 
Aufgeschlossenheit gegenüber 
Belangen von Kolleginnen und 
Kollegen 

Bemüht sich um 
kollegiale 
Zusammenarbeit und 
Kontaktbereitschaft. An 
Teamarbeit interessiert. 
Versucht  die Vorteile 
des sachlich notwendigen 
Erfahrungsaustausches zu 
nutzen. Informiert nach 
Aufforderung. Kann in 
Teilen zu einem positiven 
Betriebsklima beitragen. 

Überwiegend kollegiale und 
wirkungsvolle 
Zusammenarbeit. Ist 
kontaktfreudig und hilfsbereit. 
Fördert des Öfteren  
Teamarbeit. Beteiligt sich am 
sachlich notwendigen 
Informations- und 
Erfahrungsaustausch. Bringt 
sich überwiegend in die 
Gemeinschaft ein. 

Arbeitet stets kollegial mit 
anderen zusammen. Ist 
überaus umgänglich und 
kontaktfreudig, hilfsbereit, 
entgegenkommend und 
verlässlich. Beteiligt sich 
aktiv am Informations- und 
Erfahrungsaustausch. Fördert 
die Teamarbeit nachhaltig 
und trägt zu einem guten 
Betriebsklima bei. 

Arbeitet sehr kollegial mit 
anderen zusammen und wird 
deshalb geschätzt. Steht 
jederzeit mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Findet leicht 
Kontakt und fördert die 
Teamarbeit auch mit 
schwierigen Partnern. Nutzt 
alle Möglichkeiten zur 
Verbesserung des 
Informations- und Erfah-
rungsaustausches. Trägt durch 
partnerschaftliches Verhalten 
aktiv zum positiven 
Betriebsklima bei. 

Arbeitet in vorbildlich 
kollegialer Weise mit 
anderen zusammen, wird 
aufgrund ihrer/seiner 
Vertrauenswürdigkeit 
besonders geschätzt. Sucht 
erfolgreich nach neuen 
Formen effektiver 
Zusammenarbeit. Findet 
leicht Kontakt und erreicht 
auch mit schwierigen 
Partnern ein gutes 
Miteinander. Beteiligt sich 
in beispielhafter Weise am 
Informations- und 
Erfahrungsaustausch. 
Fördert in vorbildlicher 
Weise durch eigenes 
Verhalten den kollegialen 
Zusammenhalt. Trägt 
beispielhaft zum positiven 
Betriebsklima bei. 

Kriterium ist: 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 

b) Dienstleistungs- 

    orientierung:

Maß der Wahrnehmung der 
Aufgaben, unter angemessener 
Berücksichtigung der 
Interessen, Bedürfnisse, 
Erwartungen und dem 
Verhalten des jeweiligen 
Adressaten sowie das Maß des 
dementsprechenden 
Informationsverhaltens 

gegenüber dem Adressaten. 

Zeigt für die Anliegen 
und Bedürfnisse der 
Adressaten Interesse. Ist 
um Höflichkeit und 
Geschick im Umgang mit 
den Adressaten bemüht. 
Ist im Ansatz hilfs- und 
auskunftsbereit.  

Geht überwiegend sachlich auf 
die Anliegen der Adressaten 
ein und bedenkt bei der 
Aufgabenwahrnehmung auch 
im Allgemeinen deren 
Bedürfnisse, Interessen und 
Erwartungen. Tritt meist 
korrekt und höflich auf. Zeigt 
sich überwiegend hilfs- und 
auskunftsbereit. 

Geht sachlich und mit Erfolg 
auf die Adressaten ein und 
berücksichtigt bei der 
Aufgabenwahrnehmung 
angemessen und 
gleichbleibend deren 
Bedürfnisse, Interessen und 
Erwartungen. Tritt korrekt 
und höflich auf. Ist 
uneingeschränkt hilfs- und 
auskunftsbereit. 

Geht sachlich, mit gutem 
Erfolg und mit 
diplomatischem Geschick auf 
die Adressaten ein und 
berücksichtigt bei der 
Aufgabenwahrnehmung deren 
Bedürfnisse, Interessen und 
Erwartungen über das zu 
erwartende Maß hinaus. Zeigt 
überdurchschnittliche Hilfs- 
und Auskunftsbereitschaft im 
Rahmen der vorhandenen 
Möglichkeiten. 

Geht sachlich, sehr  
gewandt und mit sehr 
großem diplomatischem Ge-
schick auf die Adressaten 
ein und berücksichtigt bei 
der Aufgabenwahrnehmung 
vorbildlich deren Bedürfnis-
se, Interessen und Erwar-
tungen. Stellt sich auf die 
Adressaten durch ein sehr 
gut ausgeprägtes Einfüh-
lungsvermögen ein. Zeigt 
im Rahmen des Möglichen 
hierbei ein beispielhaftes 
Informationsverhalten. 

Kriterium ist: 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 
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Anlage 1 

 

 

entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 
  

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

 
(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

 
(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

 

c) Zuverlässigkeit: 

Maß des berechenbaren, 
loyalen und gewissenhaften 
Verhaltens. 

 
Ist um loyales Verhalten 
und gewissenhafte 
Aufgabenerfüllung 
bemüht.  

 
Verhält sich überwiegend 
berechenbar, loyal und 
gewissenhaft. 

 
Verhält sich in jeder Hinsicht 
loyal, berechenbar und 
gewissenhaft. 

 
Wird als vorbildlich 
wahrgenommen und ist 
besonders zuverlässig. Ist in 
großem Maße eine Stütze im 
Arbeitsalltag. 

 
Verhält sich außerordentlich 
vorbildlich und ist in einem 
ganz besonders hohen Maße 
zuverlässig. Ist eine 
besonders wertvolle Stütze 
im Arbeitsalltag sowie in 
besonderen Lagen. 

 
Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 

 
...  Punkte 

 

 

 

d) Konfliktfähigkeit 

(Kritik üben und damit 

umgehen können) und 

Selbsteinschätzung: 

 
Vermögen, mit 
Konfliktsituationen 
umzugehen, Kritik 
aufzunehmen und daraus zu 
lernen. Fähigkeit, die eigenen 
Stärken und Schwächen 
einzuschätzen und mit ihnen 
umzugehen sowie Bereitschaft, 
die eigene 
Leistungsbereitschaft und 
Persönlichkeit durch die 
Reflexion des eigenen 
Handelns weiterzuentwickeln. 

 
Vermag Kritik teilweise 
aufzunehmen. Ist 
bemüht, auf 
Konfliktsituationen 
angemessen und sachlich 
zu reagieren und die 
eigenen Stärken und 
Schwächen richtig 
einzuschätzen Ist 
teilweise bereit, die 
eigene 
Leistungsbereitschaft und 
Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. 

 
Verhält sich im Allgemeinen 
aufgeschlossen gegenüber 
Kritik. Reagiert in 
Konfliktsituationen meist 
angemessen und sachlich. 
Schätzt die eigenen Stärken 
und Schwächen meist richtig 
ein. Ist überwiegend in der 
Lage, die eigene 
Leistungsbereitschaft und 
Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln.  

 
Nimmt Kritik sehr 
aufgeschlossen auf und lernt 
daraus. Bewältigt 
Konfliktsituationen durch 
überlegtes und sachliches 
Handeln. Erkennt die eigenen 
Schwächen und Stärken. 
Entwickelt die eigene 
Persönlichkeit und 
Leistungsbereitschaft durch 
eine angemessene 
Selbstreflexion regelmäßig 
fort. 

 
Nimmt Kritik in jeder Hinsicht 
aufgeschlossen an und lernt 
daraus. Bewältigt auch 
schwierige Konfliktsituationen 
durch überlegtes und 
sachliches Handeln. Geht 
offen mit den eigenen 
Schwächen und Stärken um. 
Ist durch ausgeprägte 
Selbstreflexion in der Lage, 
die eigene Persönlichkeit und 
Leistungsbreitschaft 
überdurchschnittlich 
weiterzuentwickeln. 

 
Nimmt Kritik souverän an 
und ist über den konkreten 
Anlass hinaus fähig daraus 
zu lernen. Bereinigt 
hierdurch auch schwierigste 
Konfliktsituationen. 
Entwickelt in beispielhafter 
und herausragender Weise 
die eigene Persönlichkeit 
und Leistungsbereitschaft 
durch eine besonders 
ausgeprägte Selbstreflexion 
weiter. 

 

Kriterium ist: 
 

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 
 

 
...  Punkte 
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Anlage 1 

entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

1.4. Führungs-
kompetenz1)

a) Ziel- und

ergebnisorientierte

Steuerung (einschließlich

Organisations- und

Delegationsfähigkeit):
Maß des Setzens und 
Vereinbarens von Zielen, der 
entsprechenden 
Ergebnisprüfung sowie des
sachgerechten Mitteleinsatzes.
Maß der sinnvollen Ordnung 
der Arbeitsabläufe sowie der
situations- und 
aufgabengerechten Nutzung 
von Managementinstrumenten 
und -methoden. Maß der 
zweckmäßigen 
Aufgabenverteilung an die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, entsprechend deren 

Kenntnissen und Fähigkeiten. 

Entwickelt und 
vereinbart teilweise 
Zielvorstellungen. Ist 
bestrebt, Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen 
situations- und 
aufgabengerecht zur 
Förderung qualifizierter 
Arbeitsergebnisse 
einzusetzen sowie 
Arbeitsabläufe sinnvoll 
zu ordnen und die 
Aufgaben zu verteilen. 

Entwickelt und vereinbart 
häufig Zielvorstellungen und 
versteht es, qualifizierte 
Arbeitsergebnisse durch 
aufgaben- und situations-
gerechten Einsatz von 
Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen sowie 
der sinnvollen Ordnung von 
Arbeitsabläufen zu fördern. 
Verteilt die Aufgaben im 
Allgemeinen zweckmäßig. 

Entwickelt und vereinbart 
Zielvorstellungen und 
versteht es in jeder Hinsicht 
qualifizierte 
Arbeitsergebnisse durch 
aufgaben- und situations-
gerechten Einsatz von 
Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen sowie 
der sinnvollen Ordnung von 
Arbeitsabläufen zu fördern. 
Delegiert die Aufgaben 
zweckmäßig. 

Entwickelt und vereinbart 
stets gute Zielvorstellungen 
und versteht es gut, 
qualifizierte Arbeitsergebnisse 
durch einen 
überdurchschnittlich 
aufgaben- und 
situationsgerechten Einsatz 
von Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen sowie 
einer überdurchschnittlich 
sinnvollen Ordnung von 
Arbeitsabläufen zu fördern. 
Delegiert die Aufgaben 
zweckmäßig und unter 
Berücksichtigung der 
Teamsituation. 

Entwickelt und vereinbart 
mustergültige 
Zielvorstellungen und 
vermag qualifizierte 
Arbeitsergebnisse durch 
einen außerordentlich 
gelungenen aufgaben- und 
situationsgerechten Einsatz 
von Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen sowie 
der beispielhaften Ordnung 
von Arbeitsabläufen 
sicherzustellen. Delegiert 
die Aufgaben auffallend gut. 

Kriterium ist:

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 

b) Motivation und 

Förderung der 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter:

Maß der Förderung der 
Leistungsbereitschaft und 

Ist bestrebt, die 
Leistungsbereitschaft und 
Eigenständigkeit der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fördern. 
Bezieht diese teilweise in 
Entscheidungsabläufe ein 
und ist bestrebt, ein 

Fördert überwiegend die 
Leistungsbereitschaft und 
Eigenständigkeit der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch deren 
Einbeziehung in 
Entscheidungsabläufe. 
Gestaltet überwiegend ein 

Fördert durchweg die 
Leistungsbereitschaft und 
Eigenständigkeit der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch deren 
unmittelbare Einbeziehung in 
Entscheidungsabläufe. 
Gestaltet ein positives 

Überdurchschnittlich erfolg-
reiche Förderung einer hohen 
Leistungsbereitschaft und 
Eigenständigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch deren fort-
währende Einbeziehung in 
Entscheidungsabläufe und die 

Versteht es herausragend, 
eine nachhaltige und sehr 
hohe Leistungsbereitschaft 
und Eigenständigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch kooperatives 
Zusammenwirken und Ge-
währleistung eines außer-

Kriterium ist:

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 
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Anlage 1 

 

 

entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 
  

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

 
(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

 
(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

Eigenständigkeit des 
dienstlichen Handelns sowie 
der Unterstützung und 
Förderung der Entfaltung der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch persönliche 
Gespräche, Anerkennung der 
Leistung und Förderung der 
weiteren beruflichen 
Entwicklung. 

positives Arbeitsumfeld 
zu gewährleisten. Führt 
gelegentlich persönliche 
Gespräche. Erkennt die 
Leistung der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bisweilen an 
und bemüht sich, sie in 
der weiteren beruflichen 
Entwicklung zu fördern. 

positives Arbeitsumfeld. 
Fördert in der Regel die 
Entfaltung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch 
persönliche Gespräche. Erkennt 
deren Leistung in der Regel an 
und fördert sie in der weiteren 
beruflichen Entwicklung 
überwiegend angemessen. 

Arbeitsumfeld. Fördert die 
Entfaltung der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch persönliche 
Gespräche. Erkennt deren 
Leistung an und fördert sie 
durchgehend angemessen in 
der weiteren beruflichen 
Entwicklung. 

überdurchschnittlich aus-
geprägte Fähigkeit, ein 
positives Arbeitsumfeld zu ge-
stalten. Fördert die Entfaltung 
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und motiviert sie 
besonders durch persönliche 
Gespräche und Anerkennung 
ihrer Leistung. Fördert deren 
weitere berufliche Ent-
wicklung zielgerichtet auf die 
Stärken hin. 

gewöhnlich positiven Ar-
beitsumfeldes zu fördern. 
Fördert die Entfaltung der 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und motiviert sie in 
vorbildlicher Weise durch 
intensive, persönliche 
Gespräche und Anerken-
nung ihrer Leistung. Fördert 
in systematischer Weise 
deren weitere berufliche 
Entwicklung unter 
Optimierung ihres 
Potenzials  
 

 

 
...  Punkte 

 

 

 

c) Fürsorge:  

Fähigkeit, respektvoll und 
unvoreingenommen auf die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einzugehen und 
angemessen Rücksicht auf 
deren Bedürfnisse zu nehmen. 

 
Verfügt im Ansatz über 
das erforderliche Maß an 
Sensibilität und 
Einfühlungsvermögen. 
Kann angemessen und 
rücksichtsvoll auf die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eingehen.  

 
Berücksichtigt die Belange der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter meist angemessen. 
Geht dabei überwiegend 
respektvoll und einfühlsam auf 
sie ein. Findet ihnen gegenüber 
regelmäßig den richtigen 
Zugang. 

 
Verhält sich in jeder Hinsicht 
rücksichtsvoll und 
unvoreingenommen. Verfügt 
in jeder Hinsicht über das 
notwendige Maß an 
Einfühlungsvermögen und 
Sensibilität. Berücksichtigt 
die Belange der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stets angemessen. 

 
Verfügt über ein stark 
ausgeprägtes Ein-
fühlungsvermögen und ein 
großes Maß an Sensibilität. 
Verhält sich gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in besonderem 
Maße rücksichtsvoll, 
ausgleichend und gerecht. 
Berücksichtigt deren 
Bedürfnisse in besonderer 
Weise. 

 
Besitzt ein außerordentlich 
stark ausgeprägtes 
Einfühlungsvermögen und 
ein sehr großes Maß an 
Sensibilität. Verhält sich 
gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beispielgebend  
rücksichtsvoll, ausgleichend 
und gerecht. Setzt bei ihnen 
Maßnahmen mustergültig 
unter besonderer 
Berücksichtigung der 
vorhandenen Bedürfnisse 
durch. 
 

 

Kriterium ist: 

 
 von besonderer 
Wichtigkeit 

 
 nicht bewertbar 

 

 

 
...  Punkte 

 

 

 

d) Entschlusskraft als 

Vorgesetzte/Vorgesetzter: 

  
Fähigkeit, Situationen objektiv 
zu beurteilen, Risiken zu 
erkennen und zu beurteilen und  
schnell klare Entscheidung, 

 
Ist in der Lage, 
Entscheidungen auch in 
angemessener Zeit unter 
teilweiser 
Berücksichtigung der 
notwendigen Umstände 
zu treffen. Ist um 
Objektivität bemüht. 

 
Trifft überwiegend klare und 
sichere Entscheidungen in 
angemessener Zeit. Die nötige 
Objektivität ist dabei 
überwiegend gewahrt. 
Berücksichtigt meist alle 
wesentlichen Umstände. 
Alternativen werden 

 
Trifft schnell klare, objektive  
und sichere Entscheidungen 
unter Berücksichtigung der 
für die Entscheidung 
wesentlichen Umständen. 
Alternativen werden erkannt 
und in die Entscheidung 
einbezogen. 

 
Trifft überdurchschnittlich 
schnell klare, objektive  und 
sichere Entscheidungen unter 
Berücksichtigung aller für die 
Entscheidung wesentlichen 
Umstände. Alternativen 
werden gesucht, 
gegeneinander abgewogen und 

 
Trifft äußerst schnell klare, 
objektive und sichere 
Entscheidungen unter 
Berücksichtigung aller für 
die Entscheidung 
wesentlichen Umstände. 
Alternativen werden auch 
bei schwierigen 

 

Kriterium ist: 

 
 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 
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Anlage 1 

entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

sicher und zweckmäßig zu 
treffen. 

Alternativen werden 
teilweise erkannt. 

überwiegend erkannt. in die Entscheidung 
einbezogen. 

Ausgangslagen gesucht und 
sehr ausgewogen und 
erfolgreich in die 
Entscheidung einbezogen. ...  Punkte 

1.5. Befähigung 

a) Verantwortungs-

bewusstsein und -bereit-

schaft:

Fähigkeit, sich der Bedeutung 
und der Tragweite von 
Entscheidungen bewusst zu 
sein. Bereitschaft 
Verantwortung zu übernehmen 
und für Entscheidungen 
eigenverantwortlich 
einzutreten. 

Ist in der Lage, die 
Tragweite und 
Bedeutung des eigenen 
Handelns zu erkennen. 
Zeigt teilweise auch 
Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen und 
für das eigene Handeln 
einzustehen. Sucht aber 
nach 
Mitverantwortlichen. 

Ist sich der Tragweite und 
Bedeutung des Handelns 
überwiegend bewusst. 
Übernimmt überwiegend 
Verantwortung. Steht in der 
Regel für das eigene Handeln 
ein.  

Ist in jeder Hinsicht 
verantwortungsbewusst. Ist 
bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. Steht für das 
eigene Handeln ein.  

Besitzt überdurchschnittliches 
Verantwortungsbewusstsein. 
Ist uneingeschränkt bereit, 
Verantwortung zu 
übernehmen. Steht für das 
eigene Handeln ein, ohne 
Mitverantwortliche zu suchen. 

Erkennt stets die volle 
Tragweite und Bedeutung 
des eigenen Handelns und 
ist sich in ganz besonderem 
Maße der Verantwortung 
bewusst. Ist 
uneingeschränkt bereit 
Verantwortung zu 
übernehmen und für das 
eigene Handeln 
uneingeschränkt einzu-
stehen. 

Kriterium ist:

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 

b) Auffassungsgabe:

Fähigkeit, auch schwierige und 
häufig wechselnde 
Sachverhalte, 
Sachzusammenhänge, 
Situationen und Probleme zu 
erfassen und zu bewerten. 

Sachverhalte und 
Sachzusammenhänge 
werden teilweise richtig 
erfasst.  Benötigt in der 
Regel Zeit - auch bei 
einfacheren 
Sachverhalten. 

Erfasst die Sachverhalte und 
überwiegend richtig. 
Überblickt Sachzusammen-
hänge meist zutreffend. 

Erfasst Sachverhalte 
durchweg schnell und richtig. 
Überblickt 
Sachzusammenhänge 
zutreffend und hat einen 
klaren Blick für das 
Wesentliche.  

Erfasst auch neue und häufig 
wechselnde Sachverhalte 
überdurchschnittlich schnell 
und richtig. Behält auch bei 
größeren und schwierigen 
Sachzusammenhängen 
durchgehend den 
erforderlichen Überblick. 

Außerordentliche  Auffas-
sungsgabe. Erfasst auch 
schwierige und häufig 
wechselnde Sachverhalte 
bestechend schnell und 
treffsicher. Erkennt sofort 
Probleme. Verliert auch bei 
sehr großen und sehr 
schwierigen 
Sachzusammenhängen 
niemals den erforderlichen 
Überblick.  

Kriterium ist:

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 
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Anlage 1 

entspricht den 
Anforderungen nicht 

hinreichend 

(80 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen 
überwiegend 

(90 Punkte) 

entspricht den 
Anforderungen in jeder 

Hinsicht 
(100 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen 

(110 Punkte) 

übertrifft die 
Anforderungen in 

herausragendem Maße 
(120 Punkte) 

Bewertung 

c) Fähigkeit zum 

analytischen Denken 

sowie Urteilsvermögen: 

Fähigkeit, vorhandenes Wissen 
und Erfahrungen unter Einsatz 
des fachlichen Wissens und 
dem Verständnis für soziale, 
wirtschaftliche und technische 
Zusammenhänge folgerichtig 
und problembewusst auf neue 
Aufgabenstellungen zu 
übertragen, Sachverhalte 
zutreffend zu beurteilen und 
die Auswirkungen zu 
überblicken. 

Kann sich gelegentlich 
zum richtigen Zeitpunkt 
eigenverantwortlich 
entscheiden. Beurteilt 
komplexe Sachverhalte 
teilweise  zutreffend und 
findet auch 
Lösungsansätze. Ist 
bemüht, das vorhandene 
fachliche Wissen und das 
Verständnis für soziale, 
wirtschaftliche und 
technische Zusammen-
hänge einzubeziehen. 

Entscheidet überwiegend zum 
richtigen Zeitpunkt eigen-
verantwortlich. Beurteilt 
komplexe Sachverhalte meist 
zutreffend. Findet oft 
überzeugende Lösungsansätze. 
Beurteilt häufig durch den 
Einsatz des vorhandenen 
fachlichen Wissens und dem 
Verständnis für soziale, 
wirtschaftliche und technische 
Zusammenhänge. 

Entscheidet zum richtigen 
Zeitpunkt 
eigenverantwortlich. 
Beurteilt komplexe 
Sachverhalte zutreffend. 
Findet dabei durchaus  
überzeugende 
Lösungsansätze. Trifft sein 
Urteil durch den 
problembewussten Einsatz 
des vorhandenen fachlichen 
Wissens und dem 
Verständnis für soziale, 
wirtschaftliche und 
technische Zusammenhänge. 

Ist überdurchschnittlich 
entscheidungssicher. Beurteilt 
komplexe Sachverhalte 
zutreffend und folgerichtig 
und zeigt dabei gleichmäßig 
sehr überzeugende 
Lösungsansätze auf. Urteilt 
unter überdurchschnittlich 
problembewussten Einsatz 
von großem fachlichen 
Wissen und einem guten 
Verständnis für soziale, 
wirtschaftliche und technische 
Zusammenhänge. 

Ist außerordentlich entschei-
dungssicher. Beurteilt 
komplexe Sachverhalte mit 
großer Treffsicherheit und 
zeigt außerordentlich 
überzeugende Lösungs-
ansätze auf. Urteilt mit Hilfe 
herausragender fachlicher 
Kompetenz und sehr 
großem Verständnis für 
soziale, wirtschaftliche und 
technische Zusammen-
hänge.  

Kriterium ist:

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 

d) Durchsetzungsver-

mögen/Verhandlungsge-

schick:

Fähigkeit, Verhandlungen unter 
der Würdigung von Interessen, 
Gegensätzen und 
Gemeinsamkeiten 
zielorientiert, methodisch und 
überzeugend zu führen. 
Fähigkeit, getroffene 
Entscheidungen mit 
überzeugender Argumentation 
auch gegen Einwände 
durchzusetzen. 

Ist um eine überzeugende  
Verhandlungsführung 
bemüht. Lässt sich leicht 
in eine passive oder 
ungünstige Verhand-
lungsposition drängen. 
Erreicht das angestrebte 
Verhandlungsziel teil-
weise mit vertretbaren 
Ergebnissen. 

Führt Verhandlungen 
ausreichend straff und 
übersichtlich. Kann Argumente 
darlegen. Erreicht das 
angestrebte Verhandlungsziel 
meist mit vertretbaren 
Ergebnissen. 

Verhandelt zielstrebig, 
sachlich und korrekt. Kann 
gut argumentieren und stellt 
sich gut auf die 
Gesprächspartner ein. 
Erreicht mit durchaus 
vertretbaren Ergebnissen das 
angestrebte 
Verhandlungsziel. 

Führt Verhandlungen 
überdurchschnittlich 
überzeugend, bestimmt und 
zielstrebig unter sachlicher, 
geschickter sowie 
überzeugender Argumen-
tation. Stellt sich gut auf 
Gesprächspartner ein und 
erreicht mit guten Ergebnissen 
das angestrebte 
Verhandlungsziel. 

Äußerst überlegene und sehr 
geschickte Verhandlungs-
führung. Dabei überaus 
sachlich und ausgesprochen 
überzeugende Argumen-
tation. Gegenüber dem 
Gesprächspartner sehr 
beweglich und verbindlich. 
Gelangt schnell zu 
hervorragenden 
Ergebnissen. 

Kriterium ist:

 von besonderer 
Wichtigkeit 

 nicht bewertbar 

...  Punkte 
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Anlage 1 

Zusammenfassende Übersicht: 

Bewertung in Punkten 80 90 100 110 120 Mittelwert 

Anzahl der bewerteten 

Merkmale
2)

 

davon Anzahl der 

Merkmale von 

besonderem Gewicht
3)
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Anlage 1  

2. Gesamtbewertung 

2.1 Bewertung  

Gesamtnote:4) 

2.2 Begründung: 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift und Funktion der/des Beurteilenden 

 

Name des Beurteilenden 
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Anlage 1 

Fußnoten: 

1) Eine Bewertung des Merkmales „Führungskompetenz“ erfolgt nur für Beschäftigte, die für mindestens 
eine ständige Mitarbeiterin oder einen ständigen Mitarbeiter Vorgesetzte sind; die Anzahl der unterstellten 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ist anzugeben.

2) Es ist anzugeben, wie sich die Bewertungen der Einzelmerkmale zusammengefasst auf die 
Bewertungsstufen verteilen.

3) Es ist anzugeben, wie sich die Gewichtungen der Einzelmerkmale zusammengefasst auf die 
Bewertungsstufen verteilen.

4) übertrifft die Anforderungen in herausragendem Maße (120 Punkte) 

übertrifft die Anforderungen (110 Punkte) 

entspricht den Anforderungen in jeder Hinsicht (100 Punkte) 

entspricht den Anforderungen überwiegend   (90 Punkte) 

entspricht den Anforderungen nicht hinreichend   (80 Punkte) 

Zwischenstufen sind nicht zulässig. 

5) Abweichungen von in Anlassbeurteilungen oder Beurteilungsbeiträgen bewerteten Kompetenz- oder
Befähigungsmerkmalen sind zu begründen.

6) Von der Bewertung der/des Erstbeurteilenden abweichende Bewertungen einzelner Kompetenz- oder
Befähigungsmerkmale oder von der Gesamtbewertung sind zu begründen.

15 / 15


	Anlassbeurteilung gemäß DV Stufenlaufzeit: 
	Anlassbeurteilung gemäß DV Stufenlaufzeit_2: Off
	Familienname Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	AmtsbezeichnungBesoldungs gruppeEntgeltgruppe: 
	BehördeDienststelle: 
	Organisationseinheit: 
	Funktion: 
	Der Dienstposten ist bewertet nach BesoldungsgruppeEntgeltgruppe: 
	ja: Off
	ja_2: Off
	bis vom: 
	von besonderer_11: Off
	nicht bewertbar_11: Off
	80Anzahl der bewerteten Merkmale 2: 
	90Anzahl der bewerteten Merkmale 2: 
	100Anzahl der bewerteten Merkmale 2: 
	110Anzahl der bewerteten Merkmale 2: 
	120Anzahl der bewerteten Merkmale 2: 
	MittelwertAnzahl der bewerteten Merkmale 2: 
	80davon Anzahl der Merkmale von besonderem Gewicht 3: 
	90davon Anzahl der Merkmale von besonderem Gewicht 3: 
	100davon Anzahl der Merkmale von besonderem Gewicht 3: 
	110davon Anzahl der Merkmale von besonderem Gewicht 3: 
	120davon Anzahl der Merkmale von besonderem Gewicht 3: 
	MittelwertRow2: 
	21 Bewertung Gesamtnote4: 
	22 Begründung: 
	Ort DatumRow1: 
	Text1: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text5: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text15: 
	Text18: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Text21: 
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Text26: 
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Text29: 
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Text32: 
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Text40: 
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Text43: 
	Check Box12: Off
	Check Box15: Off
	Text16: 
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Text19: 
	Check Box26: Off
	Check Box29: Off
	Text30: 
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box40: Off
	Check Box43: Off
	Text44: 
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Text47: 
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Text54: 
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text57: 
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Text60: 
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Text63: 
	Text2: 
	Text3: 


